
Beschlussvorschlag zur Änderung der Satzung: 

1. 

§ 2 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme begründet. Der Aufnahmeantrag ist in Textform beim 

Vorstand einzureichen. Um eine effektive Kommunikation zu ermöglichen, ist grundsätzlich eine 

funktionsfähige e-mail Adresse anzugeben. 

Begründung: 
In der Regel wird eine Mail Adresse  angeben. Ist dies jedoch nicht der Fall, verursacht dies 
erheblichen Aufwand, den es zu reduzieren gilt.  
 
Durch die Verwendung des Wortes „grundsätzlich“ wird ein Regel Ausnahmeverhältnis indiziert. 
Wenn aus objektiven Gründen kein Mail Verkehr möglich ist, muss von dieser Bedingung zur 
Aufnahme abgesehen werden können. 
 
 
2. 
§ 8 Abs. 7-9 werden wie folgt neu gefasst:  
 

(7) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 
Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtsdauer aus dem Vorstand aus, so ergänzt sich der 
Vorstand bis zu den nächsten Wahlen durch von ihm vorzunehmende Zuwahl eines Mitglieds des 
Verbands. Dessen Amtszeit endet mit der Amtszeit des übrigen Vorstands. 
 

(8) Vorstandsmitglieder bleiben auch nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zu ihrer Abberufung oder bis 
zur Bestellung eines Nachfolgers im Amt, es sei denn sie können ihr Amt aus objektiven, 
insbes. gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben. In diesem Fall regelt der verbleibende 
Vorstand für den Zeitraum bis zur Zuwahl die Geschäftsverteilung intern. 
 

(9) Beabsichtigt ein Mitglied des Vorstandes sein Amt aufzugeben, so hat er dies den anderen 
Mitgliedern des Vorstandes in Textform anzuzeigen. Kann ein Mitglied des Vorstandes aus 
objektiven Gründen diese Anzeige nicht erstatten, gilt sie in dem Zeitpunkt als erstattet, zu 
dem die übrigen Vorstandsmitglieder von dem Eintritt des die Anzeige hindernden Grundes 
Kenntnis erlangen. 

 
 
Begründung: 
Es soll ermöglicht werden, dass sich im Falle des Rücktritts eines Vorstandsmitgliedes der Vorstand 
ergänzen kann, ohne dass eine vollständige Neuwahl und Mitgliederversammlung hierfür 
erforderlich wären. 
 
 
3.  
Der bisherige § 8 Abs. 9 wird § 8 Abs. 10. 
(nachrichtlich: Die Beschlüsse des Vorstands sind in Textform niederzulegen.) 
 
 


